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RS UVS Wien 2000/03/30
06/03/4420/99

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.03.2000

Rechtssatz

Der Verwaltungsstraftatbestand des § 88 Abs 2 Z 1 Schi ahrtsG enthält unter anderem das Tatbestandselement, dass

jemand die Schifffahrt "gewerbsmäßig" ausübt.

Dass die unmittelbare Täterin die mit dem dafür zur Verfügung gestellten Tankschubleichter erbrachte Remorkleistung

gewerblich ausgeübt hätte, wurde dem Berufungswerber erstmals außerhalb der Verfolgungsverjährungsfrist zur Last

gelegt.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Wien 2000/03/30 06/03/4420/99
	JUSLINE Entscheidung


